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Neubau eines Wohngebäudes mit Nebengebäude und Carport;
Falkenstraße, Flst. Nr. 3315/3

Der Bauantrag im vereinfachten Verfahren ist am 26.05.2026 bei der Gemeinde Muggensturm
eingegangen.

Rechtsgrundlage zur Beurteilung
Das Bauvorhaben liegt im Bereich des einfachen Bebauungsplans „Falkenäcker“. Entlang der
Falkenstraße ist im Bereich des Baugrundstücks ein ca. 4,50 m breiter Vorgarten festgesetzt. Das
Bauvorhaben muss nach dem einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) i. V. m. § 34 BauGB städtebaulich beurteilt werden. Gemäß § 34 BauGB muss sich das
Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche,
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Die Erschließung muss
gesichert sein. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt
bleiben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Die in der aktuell vorliegenden Planung enthaltene Carport befindet sich mit einer Breite von
ca. 4,50 m in der im einfachen Bebauungsplan „Falkenäcker“ festgesetzten Vorgarten, die von
Bebauungen freizuhalten ist. Deshalb ist eine Befreiung vom einfachen Bebauungsplan
„Falkenäcker“ erforderlich.

Aktuell vorliegende Planung
Auf den Baugrundstücken ist vorgesehen ein eingeschossiges Wohnhaus mit einer Firsthöhe von
4,20 m mit Nebengebäude und Carport zu errichten. Die Dachform des Wohnhauses ist als
Satteldach mit einer Dachneigung mit 35 °angedacht. Das Wohnhaus ist mit einer Länge von
13,02 m und einer Breite mit 4,00 m vorgesehen.
Im Weiteren ist ohne Abstand zur Falkenstraße ein grenzständiges Flachdachcarport mit einer Höhe
von 2,65 m, einer Länge von 4,00 m und einer Breite von 3,68 m plant. An den Carport soll im
rückwärtigen Bereich ein grenzständiger Schuppen mit einer Höhe von 2,65 einer Länge von 5,15 m
und einer Breite 3,68 m sowie eine Überdachung angebaut werden.

Städtebauliche Beurteilung
Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass sich das geplante Wohnhaus mit Carport und Schuppen
aus städtebaulicher Sicht in die Umgebungsbebauung einfügt. Da sich das geplante Wohnhaus mit
der Dachform und mit der Höhe sich in etwa der Satteldachgarage auf dem Grundstück
Falkenstraße 2 anpasst.
Die Wohnhausbebauung mit Terrasse endet ca. auf gleicher Höhe wie die Bebauung mit dem
Wohnhaus mit Ökonomiegebäude der Falkenstraße 2, damit entsteht eine gedachte hintere
Bauflucht.

Es wurden schon Befreiungen im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes „Falkenäcker“
für die Überschreitung von Bauflucht mit Carports erteilt. In der Hauptstraße 103 wurde eine
Befreiung für die Überschreitung der Bauflucht um 3,00 m mit dem Carport erteilt, sodass der
Abstand zur Hauptstraße 1,00 m beträgt. Darüber hinaus hat die Baurechtsbehörde des
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Landratsamt Rastatt ein Carport in der Friedrichstraße 48 mit einer Überschreitung der Bauflucht
von 3,50 m mit einem Carport genehmigt, sodass der Abstand 1,50 m zur Friedrichstraße beträgt.

Auf dem Grundstück Falkenstraße 2 a wurde bereits ein Carport ohne Abstand zur Falkenstraße
errichtet. Auf dem Grundstück Falkenstraße 2 ist allerdings keine Bauflucht und auch kein Vorgarten
zur Falkenstraße festgesetzt. Aus diesem Grund und weil der Gemeinde Muggensturm keine
Baugenehmigung zum Carport auf dem Grundstück Falkenstraße 2 vorliegt kann dieser Carport
nicht als Vergleich herangezogen werden.

Auf dem Baugrundstück ist zwar keine Bauflucht die von Bebauungen freizuhalten ist festgesetzt,
aber ein Vorgarten die ebenfalls von Bebauungen freizuhalten ist. Der Vorgarten ist über die
komplette breite des Grundstücks festgesetzt. Dieser Sachverhalt liegt ebenfalls beim
Bebauungsplan „Schafhof“ vor. Hier wurde die Befreiungen für die Zufahrten zu den Garagen erteilt.
Die Verwaltung vertritt, die Auffassung, dass wenn das Grundstück mit einem Wohnhaus bebaut
wird, auch die Möglichkeit bestehen sollte das Grundstück mit einem Fahrzeug befahrbaren zu
können. Dies ist nur mit einer Erteilung einer Befreiung von der Grünfläche vom einfachen
Bebauungsplan „Falkenäcker“ möglich.

Stellplätze:
Auf dem Baugrundstück wird ein Pkw-Stellplatz im neu geplanten Carport für eine Wohneinheit
bereitgestellt. Die Pkw-Stellplatz kann von der Friedrichstraße aus angefahren werden.
Gemäß § 37 Abs. 1 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) ist bei der Errichtung von
Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge
herzustellen (notwendiger Kfz-Stellplatz). Die Stellplätze werden gemäß LBO von der
Baurechtsbehörde des Landratsamt Rastatt geprüft.

Abstandsflächen/Grenzabstände/Baulasten
Die Abstandsflächen für das Wohnhaus liegen auf dem Baugrundstück. Die zulässige
Grenzbebauung von 9,00 m gemäß § 6 Abs. 1 LBO ist an der östlichen Grundstücksgrenze mit dem
geplanten Carport, Schuppen und Überdachung um 4,75 m überschritten. Die Zuständigkeit zur
Prüfung der Abstandsflächen bzw. Grenzabstände sowie die Notwendigkeit von evtl. Aufforderung
zur Baulastenübernahmen liegt bei der Baurechtsbehörde des Landratsamts Rastatt.

Angrenzeranhörung
Nach der Bestätigung der Vollständigkeit des Antrags durch die Baurechtsbehörde des
Landratsamts Rastatt wird, wenn erforderlich, auf Veranlassung und nach Maßgabe der
Baurechtsbehörde des Landratsamts Rastatt gemäß § 55 LBO eine Angrenzeranhörung
durchgeführt.

Haushaltrechtliche Deckung:

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag im vereinfachten Verfahren zum Neubau eines
Wohngebäudes mit Nebengebäude und Carport aus städtebaulicher Sicht zu zustimmen.

2. Die Verwaltung schlägt vor, die Befreiung von der öffentlichen Grünfläche mit dem Carport zu
erteilen.

Anlagen:

01 Übersichtsplan
02 Fotos
03 Lagepläne
04 Pläne
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Gebäudehersteller: MyCabin
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Ansicht von der FalkenstraßeAnsicht vom Angrenzer Hauptstraße 109
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Ansicht von den Angrenzern Falkenstraße 2 und Friedrichstraße 28

Ansicht von den Angrenzern Falkenstraße 2 a und Hauptstraße 103




